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2.4   Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht  

  überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 
 
 

   Rechtsgrundlagen 

   

   Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

   

2.5 X Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach 

  Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 
Altlasten 

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über Altlasten, schädliche 

Bodenveränderungen oder entsprechende Verdachtsflächen im überplanten Bereich vor. Dessen 

ungeachtet sind entsprechende ergänzende Erkundigungen bei der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde unverzichtbar. 

 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die 

auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige 

Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 

12 Abs. 2 BayBodSchG). 

 

 

Bodenschutz 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen 

Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und  

DIN 19731 zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich des Bodenschutzes ist Mutterboden nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten 

und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) und 

geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. 

Durch die geplante Tiefgarage ist mit einem erhöhten Aufkommen an Erdaushubmaterial zu rechnen.  

Von Seiten des Wasserwirtschaftsamts Kempten wird dem Bauherren darum angeraten im Vorfeld 

der Maßnahme eine Überprüfung der Vermeidbarkeit bzw. ein Verwertungskonzept durch ein 

geeignetes Fachbüro durchführen zu lassen, um Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 

Bodenaushub zu vermeiden.  

Auf die Pflicht der Einhaltung der Abfallhierarchie auch beim Bodenaushub nach § 6 KrWG wird 

ausdrücklich hingewiesen. Nach deren Grundsatz ist zuerst die Vermeidung des Anfalls von 

Bodenaushub anzustreben. Zur Vermeidung zählen u.a. auch die Verbringung auf dem 

Baugrundstück (s.a. § 1 Abs. 6, Nr. 7 BauGB).  Erst nach Ausschöpfung der Vermeidung ist die 

schadlose Verwertung nach § 7 Abs. 3 KrWG von Bodenaushub, soweit technisch möglich und 

wirtschaftlich zumutbar zulässig (s. § 7 Abs. 4 KrWG). Verwertung ist jedes Verfahren, als dessen 

Hauptergebnis die Abfälle einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie entweder andere 

Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, 

oder indem die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen (s. § 3 Abs. 23 KrWG). 



Erst wenn auch die Möglichkeiten einer Verwertung gänzlich ausgeschöpft sind ist eine Beseitigung 

von Erdaushub auf entsprechenden Deponien zulässig. 

 

 

Wasserversorgung  

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öffentlichen 

Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet Wasserversorgung.  

Private Trinkwasserversorgungen sind uns nicht bekannt. 

Die geplante Bebauung ist, wie die umliegende an die öffentliche Trinkwasserversorgung 

anzuschließen. 

 

 

Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser 

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser aus dem Planungsgebiet ist an die städtische Kanalisation anzuschließen. In der 

Kläranlage des Abwasserverbandes Obere Iller kann es nach dem Stand der Technik gereinigt 

werden. 

 

Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser ist vorrangig flächenhaft oder in Mulden bzw. Rigolen zu versickern, sofern 

dies der Untergrund zulässt. (Die technischen Anforderungen für die Versickerung sind in den DWA-

Regelwerken M 153 und A 138 geregelt.) 

Falls das Niederschlagswasser aufgrund des anstehenden Untergrundes nicht versickert werden 

kann, ist es über die städtische Kanalisation abzuleiten.  

Nach § 55 Abs. 2 WHG wäre Niederschlagswasser im Trennsystem zu entsorgen. 

Nach den Angaben des Verfahrens zur Änderung der Ortsabrundungssatzung "Otto-Keck-Straße" 

steht hier nur eine Mischwasserkanalisation zur Verfügung, deren Leistungsfähigkeit bereits 

grenzwertig ist. Die Entwässerungssituation im Planungsgebiet ist deshalb möglichst genau zu 

erheben und in der Begründung zum Bebauungsplan detailliert zu beschreiben. 

Ggf. ist hier dann zu prüfen, ob der erlaubte Benutzungsumfang für die Mischwassereinleitung noch 

ausreichend ist. 

Falls notwendig, ist rechtzeitig eine Bescheidsänderung bzw. Neuerteilung beim Landratsamt 

Oberallgäu zu beantragen. Vom Planer ist dann nachzuweisen, ob die geltenden technischen 

Richtlinien eingehalten sind.  

 

 

Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiet 

Uns ist in dem vorgesehenen Planungsbereich kein Oberflächengewässer bekannt. Uns liegen auch 

keine Angaben über rechnerisch ermittelte Überschwemmungsgebiete oder gesicherte Erkenntnisse 

über tatsächlich in der Vergangenheit dort abgelaufene Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse vor. 

Dies bedeutet aber nicht abschließend, dass hier kein Gewässer im Sinne des § 2 WHG oder 

Überschwemmungsgebiet betroffen sein könnte.  

Die Kommune wird gebeten zu prüfen, ob ihr im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Gewässer 3.Ordnung 

(vgl. z.B. Art. 22 und Art. 39 BayWG) ein kleineres bzw. ggf. seit längerer Zeit verrohrtes Gewässer 

bekannt ist, bei welchem aufgrund des vorliegenden Vorhabens wasserwirtschaftliche Belange 
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Hinweise zum Datenerfassungsblatt für Neubaugebiete 

Die Daten werden von uns benötigt um entscheiden zu können, ob das Baugebiet von der Deutschen 

Telekom 

• nicht erschlossen wird  (weil ein anderer Provider die Universaldienstleistungsverpflichtung

übernimmt)

• in herkömmlicher Kupfertechnik gebaut wird

• in Glasfasertechnik (FTTH) gebaut wird

Die Entscheidung wird von unserer Zentrale anhand einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getroffen. 

Ihre Angaben dienen hierfür als Berechnungsrundlage. Sollte dies bis zum Beginn der 

Erschließungsmaßnahmen nicht erfolgt sein, so tritt folgende Situation ein: 

• das Baugebiet ist uns faktisch unbekannt, da der Prozess zur Bearbeitung der

Ausbauentscheidung durch unsere Zentrale aufgrund fehlender Daten nicht gestartet werden

konnte

• es erfolgt keine Teilnahme an Spartenterminen, da über die Art des Ausbaus  nicht entschieden

wurde und somit Aussagen über Trassen und Standorte von Gehäusen nicht möglich sind

• der Beginn unserer Baumaßnahme verzögert sich

• die Bewohner sind zum Zeitpunkt des Einzugs eventuell nicht mit Telefon / Internet versorgt

Wir bitten deshalb, uns die Daten frühestmöglich zu übermitteln. 

Vielen Dank. 








